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über die Verbandsratssitzung des Sozialhilfeverbandes Hermagor  

 

Datum 26.04.2021    Beginn 14:20 Uhr 

Ort Bezirkshauptmannschaft Hermagor    Ende 14:40 Uhr 

Raum Sitzungssaal, 4. Stock    Protokoll Georg Oberkofler 

 

Anwesende: Fr. GR Angelika Jarnig, als Vorsitzende des SHV 

 Hr. Bgm. Johannes Lenzhofer 

 Hr. Bgm. DI Leopold Astner 

 Hr. Bgm. Markus Salcher 

 Hr. Bgm. Mag. (FH) Josef Zoppoth 

 Hr. Bgm. Christian Müller 

 Hr. Bgm. Ronny Rull 

 Hr. Bgm. Johann Windbichler 

 

 weiters waren anwesend: 

 Hr. BH Dr. Heinz Pansi, als Geschäftsführer 

 Hr. Georg Oberkofler, als Sachbearbeiter 

 Fr. Iris Lanner-Traer, Schriftführung 

 

Die Sitzung wurde von der Vorsitzenden, Fr. Angelika Jarnig, mit folgender Tagesordnung 

einberufen: 

 

Tagesordnung: 1)  Bestellung des Protokollfertigers 

 2)  Konstituierung des Verbandsrates 

 3)  Wahl der Mitglieder und Ersatzmitglieder des Verbandsvorstandes 

 4)  Bildung und Wahl der Ausschüsse 
a) Festsetzung der Mitgliederzahl 
b) Wahl des Kontrollausschussobmannes 
c) Wahl der Mitglieder des Kontrollausschusses 

 5)  Festlegung des Sitzes der Geschäftsstelle 

 6)  Bestellung des Geschäftsführers 

 7)  Bericht über die Sitzung des Kontrollausschusses 

 8)  Beratung und Beschlussfassung über den Rechnungsabschluss 2020 

 9)  Entsendung eines Mitgliedes in den Vereinsvorstand der „LAG Region 
Hermagor“ 

 10)  Allfälliges 

 

Die Vorsitzende eröffnet die Sitzung und stellt die Beschlussfähigkeit fest. Zur Tagesordnung 

werden keine Einwendungen gemacht. 
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Verbandsratssitzung des Sozialhilfeverbandes Hermagor vom 26.04.2021 

Zu Punkt 1: Bestellung des Protokollfertigers 

 

Zu Protokollfertigern werden Hr. Bgm. Mag.(FH) Josef Zoppoth und Hr. Bgm. DI Leopold 

Astner bestellt. 

 

Zu Punkt 2: Konstituierung des Verbandsrates 

 

Gemäß § 72 des Ktn. Mindestsicherungsgesetzes besteht der Verbandsrat aus den Bürger-

meistern der verbandsangehörigen Gemeinden. Die Mitgliedschaft im Verbandsrat ist Kraft 

Gesetz mit der Funktion des Bürgermeisters verknüpft. 

 

Es sind dies:  

• Herr Bgm. Johannes Lenzhofer, Gemeinde Dellach  

• Herr Bgm. Christian Müller, Gemeinde Gitschtal 

• Herr Bgm. DI Leopold Astner, Stadtgemeinde Hermagor-Pressegger See 

• Herr Bgm. Markus Salcher, Marktgemeinde Kirchbach  

• Herr Bgm. Mag.(FH) Josef Zoppoth, Marktgemeinde Kötschach-Mauthen 

• Herr Bgm. Johann Windbichler, Gemeinde Lesachtal  

• Herr Bgm. Ronny Rull, Gemeinde St. Stefan  

 

 

Im Falle der Verhinderung eines Bürgermeisters, wird dieser in sinngemäßer Anwendung der 

AGO vom jeweiligen Vbgm. in der Wahlreihenfolge vertreten. 

 

Es sind dies:  

• Herr 1. Vbgm. Josef Zankl, Gemeinde Dellach 

• Herr 2. Vbgm. Bernd Pichler, Gemeinde Dellach 

• Herr 1. Vbgm. Hans Holzfeind, Gemeinde Gitschtal 

• Frau 2. Vbgm. Astrid Gucher, Gemeinde Gitschtal 

• Herr 1. Vbgm. Günter Pernull, STGM Hermagor 

• Frau 2. Vbgm. Irmgard Hartlieb, STGM Hermagor 

• Frau 1. Vbgm. Winfried Eder, MG Kirchbach 

• Herr 2. Vbgm. LAbg. Hermann Jantschgi, MG Kirchbach 

• Herr 1. Vbgm. Georg Zankl, MG Kötschach-Mauthen 

• Herr 2. Vbgm. Christof Zebedin, MG Kötschach-Mauthen 

• Herr 1. Vbgm. Bernhard Knotz, Gemeinde Lesachtal 

• Herr 2. Vbgm. Gerald Kubin, Gemeinde Lesachtal 

• Frau 1. Vbgm. Mag. Astrid Ebenwaldner, Gemeinde St. Stefan 

• Herr 2. Vbgm. Robert Druml, Gemeinde St. Stefan 

 

Die Vorsitzende erklärt aufgrund der bestehenden gesetzlichen Bestimmungen des 
Ktn. Mindestsicherungsgesetzes den Verbandsrat für die nächste Funktionsperiode 
für konstituiert und die Mitglieder für gewählt. 
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Zu Punkt 3: Wahl der Mitglieder und Ersatzmitglieder des Verbandsvorstandes 

 

Der Verbandsvorstand besteht aus sieben Mitgliedern, die vom Verbandsrat aus der Mitte 

der Gemeinderatsmitglieder der verbandsangehörigen Gemeinden zu wählen sind.  

Die Wahl der Mitglieder des Verbandsvorstandes hat nach dem Verhältniswahlrecht aus der 

Mitte der Gemeinderatsmitglieder der verbandsangehörigen Gemeinden nach Maßgabe fol-

gender Grundsätze zu erfolgen: 
 

a) Mitglieder einer Gemeinderatspartei mit gleicher Parteienbezeichnung in mindestens zwei 

Bezirksgemeinden bilden eine Gemeindeverbandspartei (SPÖ, ÖVP, FPÖ). 
 

b) Die weiteren Gemeinderatsparteien ohne gleicher Parteibezeichnung (Namenslisten) 

wurden aufgefordert Gemeindeverbandsparteien zu bilden oder mitzuteilen, welcher 

oben genannten Gemeindeverbandspartei sie sich anschließen wollen. (Zustimmung von 

mehr als der Hälfte der Mitglieder der Gemeindeverbandspartei erforderlich).  
 

Wahlvorschläge für den Verbandsvorstand: 

In sinngemäßer Anwendung der Bestimmungen des § 24 Abs. 2 der Kärntner Allgemeinen 

Gemeindeordnung 1998, LGBl. Nr. 66/1998, erfolgt die Wahl des Verbandsvorstandes auf 

Grund von Wahlvorschlägen der anspruchsberechtigten Parteien.  

 

Aufgrund der gesetzlichen Möglichkeiten, dass Namenslisten sich einer bestehenden Ge-

meindeverbandspartei anschließen können, wurden die Namensliste „Tillian – Soziale Bür-

gerbewegung Hermagor“ sowie „Thurner Jakob – Kötschach-Mauthen“ eingeladen, mitzutei-

len, ob sie sich einer bestehenden Gemeindeverbandspartei anschließen möchten, oder 

selbst eine Gemeindeverbandspartei bilden möchten. 

 

Liste Karl Tillian - Soziale Bürgerbewegung Hermagor eigene Gemeindeverbandspartei 

Liste Thurner Jakob keine Rückmeldung 

 
 

Nach dem Verhältnis der bei der letzten Gemeinderatswahl am 28. Februar 2021 im Bezirk 

abgegebenen gültigen Stimmen, haben die Parteien folgenden Anspruch auf Vertretung im 

Verbandsvorstand des Sozialhilfeverbandes Hermagor: 
 

Sozialdemokratische Partei Österreichs (SPÖ) 3 Mitglieder 

Österreichische Volkspartei (ÖVP) 3 Mitglieder 

Freiheitliche Partei Österreichs (FPÖ) 1 Mitglied 
 

Für jedes Mitglied ist gleichzeitig auch ein Ersatzmitglied zur Wahl vorzuschlagen. 
 

In der 1. Vorstandssitzung ist vom Vorstand aus dessen Mitte der/die Vorsitzende zu 

wählen.  
 

Die anspruchsberechtigten Parteien haben nachfolgende Wahlvorschläge einge-

bracht. 

 

Sozialdemokratische Partei Österreichs, Bezirk Hermagor 

 

Vorstandsmitglieder: 

Herr Vbgm. Robert Druml,  9623 Köstendorf 18 
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Frau GR. Katja Unterassinger,  9640 Mauthen 152 

Frau Vbgm. Astrid Gucher,  9620 Lassendorf 23 

 

Ersatzmitglieder: 

Herr GR. Werner Assek,  9623 Schmölzing 5 

Frau GR. Ingrid Gassmayer,  9634 Gundersheim 98 

Herr GV. Helmut Gratzer,  9635 Dellach 36 

 

Österr. Volkspartei, Bezirk Hermagor 

 

Vorstandsmitglieder: 

Frau GR. Mag. Eva Gugg,  9623 St. Stefan 

Herr GR. Herbert Katschnig,  9635 Leifing 5 

Frau GR. Johanna Tschapeller,  9633 Reisach 4 

 

Ersatzmitglieder: 

Frau Vbgm. Mag. Astrid Ebenwaldner,  9623 Köstendorf 80 

Herr Bgm. Johannes Lenzhofer,  9635 Dellach 93 

Herr GV. Christoph Bodner,  9634 Gundersheim 28 

 

Freiheitliche Partei Österreichs, Bezirk Hermagor 

 

Vorstandsmitglied: 

Frau GR. Elisabeth Mosser,  9622 Weißbriach 93 

 

Ersatzmitglied: 

Fr. Mag. Barbara Plunger,  9623 Kirchbach 123 

 

Die Vorsitzende erklärt aufgrund der ordnungsgemäß eingebrachten Wahlvorschläge 
durch die anspruchsberechtigten Parteien, die Mitglieder und Ersatzmitglieder wie 
vorgeschlagen für gewählt. 

 
 

Zu Punkt 4: Bildung und Wahl der Ausschüsse 

a) Festsetzung der Mitgliederzahl 

b) Wahl des Kontrollausschussobmannes 

c) Wahl der Mitglieder des Kontrollausschusses 

 

Der/Die Vorsitzende und die sonstigen Mitglieder des Kontrollausschusses sind vom Ver-

bandsrat aus der Mitte der Gemeinderatsmitglieder der verbandsangehörigen Gemeinden 

nach dem Verhältniswahlrecht zu wählen. 

Im Übrigen gelten die Bestimmungen des § 74 des K-MSG. 

 

ANTRAG: 

Die Vorsitzende stellt den Antrag die Mitgliederzahl des Kontrollausschusses wie 
bisher mit drei Personen festzulegen. 
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BESCHLUSS: 

Der Antrag wird mit 7 Stimmen ohne Gegenstimme angenommen. 

 

Wahl des Kontrollausschussobmannes: 

Das Recht zur Einbringung des Wahlvorschlages für den Vorsitzenden steht gemäß § 74 K-

MSG der stärksten im Verbandsvorstand nicht vertretenen Partei zu. Gemäß Ergebnis der 

letzten Gemeinderatswahl vom 28. Februar 2021 und aufgrund der Mitteilung der Namenslis-

te „Tillian – Soziale Bürgerbewegung Hermagor“ eine eigene Gemeindeverbandspartei zu 

bilden, steht der Namensliste „Karl Tillian – Soziale Bürgerbewegung Hermagor“, das 

Vorschlagsrecht zu. 

 

Wahl der Mitglieder des Kontrollausschusses: 

Sofern der Verbandsrat die Zahl der Mitglieder nicht abändert, haben unter Berücksichtigung 

des Verhältniswahlrechtes die Parteien folgenden Anspruch auf Vertretung im Kontrollaus-

schuss.  

 

Karl Tillian – Soz. Bürgerbewegung Hermagor (TILL) 1 Vorsitzender 

Sozialdemokratische Partei Österreichs (SPÖ) 1 Mitglied 

Österreichische Volkspartei (ÖVP) 1 Mitglied 

 

Für jedes Mitglied ist gleichzeitig auch ein Ersatzmitglied zur Wahl vorzuschlagen. 

 

Die anspruchsberechtigten Parteien haben nachfolgende Wahlvorschläge einge-

bracht: 

 

Sozialdemokratische Partei Österreichs, Bezirk Hermagor 

 

Kontrollausschussmitglieder: 

Herr GR. Roland Jank,  9620 Postran Nr. 36 

 

Ersatzmitglieder: 

Frau GR. Veronika Kilzer,  9631 Tröpolach 66 

 

Österr. Volkspartei, Bezirk Hermagor  

 

Kontrollausschussmitglied: 

Frau Vbgm. Irmgard Hartlieb,  9620 Khünburg 63 

 

Ersatzmitglied: 

Herr GR Mag. Wilhelm Popatnig,  9624 Egg 7 

 

Soziale Bürgerbewegung Hermagor - Karl Tillian 

 

Kontrollausschussmitglied: 

Frau GR. Bärbl Waldner,  9620, Neue Heimat 2 

 

Ersatzmitglied: 

Herr StR Mag. Karl Tillian,  9620 Liesch2 
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BESCHLUSS: 

Die Vorsitzende erklärt auf Grund der durch die anspruchsberechtigten Parteien ord-
nungsgemäß eingebrachten Wahlvorschläge die oben angeführten Mitglieder und 
Ersatzmitglieder für gewählt. 
 

Auf Grund des vorliegenden Wahlvorschlages durch die Namensliste Soziale Bürger-
bewegung Hermagor - Karl Tillian erklärt die Vorsitzende Frau GR Bärbl Waldner zur 
Obfrau des Kontrollausschusses für gewählt. 

 

Zu Punkt 5: Festlegung des Sitzes der Geschäftsstelle 

 

Gemäß § 76 Abs.1 K-MSG hat der Verbandsrat in der konstituierenden Sitzung den Sitz der 
Geschäftsstelle des Sozialhilfeverbandes festzulegen. 
 

ANTRAG: 

Die Geschäftsstelle soll wie bisher in den Räumen der Bezirkshauptmannschaft Her-
magor verbleiben. 

 

BESCHLUSS: 

Der Antrag wird mit 7 Stimmen ohne Gegenstimme einstimmig angenommen. 

 

Zu Punkt 6: Bestellung des Geschäftsführers 

 

Gemäß § 76 Abs.1 K-MSG hat der Verbandsrat in der konstituierenden Sitzung den Ge-
schäftsführer für die neue Amtsperiode zu bestellen. 
 

ANTRAG: 

Die Vorsitzende schlägt Herrn Bezirkshauptmann Dr. Pansi zum Geschäftsführer vor. 

 

BESCHLUSS: 

Der Antrag wird mit 7 Stimmen ohne Gegenstimme einstimmig angenommen. 

 

Zu Punkt 7: Bericht über die Sitzung des Kontrollausschusses 

 

Der Kontrollausschuss bescheinigt zusammenfassend eine geordnete, wirtschaftli-

che und gesetzmäßige Haushaltsführung 2020 
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Zu Punkt 8: Beratung und Beschlussfassung über den Rechnungsabschluss 2020 

 

ANTRAG: 

Wie vom Kontrollausschuss vorgeschlagen, wird der Antrag an den Verbandsrat ge-
stellt, dieser möge den Rechnungsabschluss 2020 in der vorliegenden Fassung zum 
Beschluss erheben. 

 

BESCHLUSS: 
Der Antrag wird mit 7 Stimmen ohne Gegenstimme einstimmig angenommen. 

 

Zu Punkt 9: Entsendung eines Mitgliedes in den Vereinsvorstand der „LAG Region 

Hermagor“ 

 

Der Vorstand des neuen Vereins „LAG Region Hermagor“ besteht insgesamt aus 10 Mitglie-

dern aus dem öffentlichen und nicht öffentlichen Bereich. Der öffentliche Bereich hat einen 

Stimmanteil von 49% und besteht aus folgenden 5 Mitgliedern: 

 

3 Mitglieder + Stellvertreter/in: Gemeindeverband Karnische Region 

1 Mitglied + Stellvertreter/in: Gemeinde Feistritz/Gail und Weißensee  

1 Mitglied + Stellvertreter/in: Sozialhilfeverband Hermagor 

 

Das Mitglied des Sozialhilfeverbandes Hermagor ist vom Verbandsrat aus der Mitte der Ge-

meinderatsmitglieder der verbandsangehörigen Gemeinden zu entsenden. 

Für das Mitglied ist gleichzeitig auch ein Ersatzmitglied zu bestimmen. 

 

ANTRAG: 

Die Vorsitzende stellt den Antrag, Frau Elisabeth Mosser als Mitglied und als Ersatz-
mitglied Frau Mag. Eva Gugg zu nominieren. 

 

BESCHLUSS: 

Der Antrag wird mit 7 Stimmen ohne Gegenstimme angenommen. 

 

Zu Punkt 10: Allfälliges 

 

Nachdem keine weiteren Wortmeldungen mehr erfolgen, bedankt sich die Vorsitzende bei 

den Mitgliedern für ihre Teilnahme, wünscht allen vor allem viel Gesundheit und schließt die 

Sitzung. 

 

Hermagor, 26.04.2021 


